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264.

Instruction zur Theresianischen peinlichen Ge.

richrsordnung.

Vom Zahre i ? « s.

zur

Theresianisch - peinlichen

Gerichtsordnung,

für alle

Teutsch - erbländische Hals - und Landgerichten,

.Ultv überhaupt für alle Oimwnl - Richtere.

Ä ^ achdeme bey Verfassung der Weines ! « ' Ilierssianns,

oder Therestanisch - peinlichen Gerichtsordnung einige

Punkten vorgekommen , welche nicht zur Wissenschaft

des gemeinen Volks , sondern nur allein zum geheimen

Unterricht , und gehorsamsten Nachverhalt der Oriml-

nsl - Richtern gehörig sind , so haben 3hro Kaiser ! .

Königl . Az > ost . Majestät,  unsere allergnädigste

Frau , und Erblaudesfürstiu , allerhöchst anbefohlen,

daß solche lnstruetioas - Puncten mit allmaliger Beruf-

fung auf den betreffenden Artikel der Theresianisch - pein»

licken Gerichtsordnung absonderlich zusammengefaffet,

und allen ihren Teutsch - erbläudischen Oriminsl - Richteru

zur unverbrüchigen Beobachtung sollen mitgetheilt wer¬

den , wie folget

37  *
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I ti n h a l t.

Au « . 1 . 3 (l ^ rticuluin 5lum . Wegen Abnehmnng der

' öffentlich ansgesetzten , dem Gesundhcitsstand

schädlichen Körpern der Delinquenten.

Aus . 2 . sc ! ^ riieuluin 7 > num . Wegen der Verbrechern,

welche zum Kriegsdienst tauglich sind.

Aus . 3 . 36 ^rticulum 26lum . Wenn wegen Ausgra¬

bung der toden Körpern , oder wegen Herausge-

bung der Tauff - Tran - und Todenscheincn An¬

stand erwecket wird.

Aus . 4 . sä ^ rlieulin » 33tiuin . Ausnahme : daß von ei¬

nigen Zeugen die Aussage in ihrer Wohnung

abzunehmen seye.

Aus . 5 . 36 ^rticulum 38vum . Maßregeln , so bey Ver¬

nehmung der Tortur zu beobachten,

vers . Erstlich : Wegen Zeitbestimmung der Tortur,

und dessen den Freymann , wie auch KiH Leib-

lind Wundärzte vvrhkro zu erinneren,

vsrs . Andertens : Den zu torquirenden nüchtern zu

halten , nebst weiterer Vorsicht,

ver « . Drittens : Wegen Vorstellung des Freymanns,

Entkleidung des Iiiquisilen , und Ueberbringung

in die Martergruben , nebst sonstiger Vorbereitung,

vers . Viertens : Ob bey den I ' orritiuos - Vorgän-

gen auf eine Zeitmaß zu sehen?

vers . Fünftens : Grundsatz , wegen der Zeitdauer

bey der wirklichen Tortur,

vers . Sechstens : Dießfällige Maßregeln für den

urtheilsprechenden Richter.
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vors . Siebentens : Wie auch für den yxequirenden

Richter , der die Tortur zu leiten hat.

vors . Achtens : Die Zeit der wirklichen Marter ge¬

nau zu bemerken , und zu solchem Ende eine

verläßliche Uhr heyzuhaben.

vors . Neuntens : Die Vornehm - und Verschärffung

der Daumschrauben betreffend,

veps . Zehenrens : Was bey der Schnürung von vor¬

wärts auf böhmische Art,

vers . Eilftens : Dann bey der Schnürung von rück¬

wärts auf österreichische Art , zu beobachten ? °

vers . Zwölftens : Die Folterung auf der ' Leiter
.7 r- - * ^ <

auf böhmische Art ; Dann

vers . Dreyzehentens : Die Folter und jReckung in

der Luft auf österreichische Art , belangeud.

vers . Vierzehentens : Von dem Tortursgrad des

Feuxrs.

vers . Fünfzehentens : Von dem Gebrauch der Bein«

schrauben.

Aus . 6 . sä ^ rtioulum 43l ! um . Wie es zu halten , wenn

Jemanden die Gnad erst auf dem Richtplatz kund

zu machen ist?

Aus . 7 . sä ^ rlü . 50 . tzuin 1l . Ob sich des Vergleiteten

vor kulrlieirung seines Straffurtheils gefänglich

zu versicheren seye?

Au « . 8 . sä ^ rtli . 56 . § um . 11 . In Betreffder aus Ueber-

druß des Lebens beschehenden Gotteslästerung.

Aus . 9 . Schlüßliche Anmerkung , wegen nicht Nachdru-

ckung dieser geheimen lnstruolion.
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X u m . 1 " * " .

^6 ^ rtioulum 5tum.

Wegen Abnehmung der öffentlich ausgesetzten , dem

Gesundheitsstand schädlichen Körpern der ve-

linguvtlten.

Nachdeme sich öfters ergiebt , daß jene Körper der

Miffethätern , welche zur öffentlichen Erspiegelung , nnd

Schrecken am Galgen , oder auf dem Räd ausgesetzet

sind , nach Bewandniß der Umständen , besonders bey

einfallender großen Hitze wegen des ausdämpfenden üb¬

len Geruchs dem öffentlichen Gesundheitsstand nachthei-

lig seyn können , von Ihro Kaiserl . Königl . Apostol.

Majestät unser allerhöchsten Landesfürstin aberden Ober-

gerichten die Gewalt eingeraumet worden , daß selbe

derley an dem Hochgericht ausgestellte Körper aus er¬

heblichen , die allgemeine Wohlfahrt angehenden Ursa¬

chen von Amtswegen abnehmen , und verscharren zu

lassen , von selbst befugt seyn sollen , so haben dem¬

nach bey solchen sich ereignenden Umständen die nach-

gesetzt - Halsgerichten an das ihnen Vorgesetzte Ober¬

gericht hie behörige Anzeige zu machen , und von dort

ans , um dieser Vorsicht halber , den Bescheid einzu¬

holen.

N u m . 2 - > « ,

^6 ^ rtieul ! 7mi . § pl » uln 5tum.

Die Halsgerichten sollen , wenn zum Kriegsdienst

taugliche Leute sich eines Verbrechens verfang.
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lich gemacht , vor der Urtheilfällung den Vor«

fall an das Obergericht anzeigen , und ob ein

solcher Mensch zum Soldaten abzugeben seye?

Bescheid erwarten.

Es ist in der neuen peinlichen Gerichtsordnung

-Vrllo . 37mo § pko Läo . gesetzgebig vorgeschrieben : daß,

wenn eine in die Ingnisilion verfastene Person in schwe¬

reren Verbrechen verfänglich zu seyn befunden wird,

und es also auf eine Leibsstraffe anzukommen hat , das

Hassgericht , welches die Inquisition unter Händen hat,

allemal bedacht , auch schuldig seyn solle , ehe , und be¬

vor die - Velen zur Urtheilfällung , oder in ausgenommenen

Fällen an das Obergericht abgegeben werden , die inqui-

rirte Person männ - oder weiblichen Geschlechtes durch.

die Wundärzte , oder durch Hebammen , oder andere

verständige Weiber , ob selbe von einer stark - oder schwa¬

chen Oomplsxion ? ob sie keiner Leibsgebrechlichkeit un-

terworffen , auch von was sonst für einer Leibs - und ^

Gemüthsbeschaffenheit dieselbe seye ? an ihrem Leib be¬

sichtigen zu lassen , und die Befundsurkund den Inquisi-

lions - /Veten heyzulegen . Ob welch - höchster Anordnung

um so mehr überhaupt veste Hand zu halten ist , als

die höchste Landesfürstin aus gar erheblichen Ursachen

hierzu bewogen worden ; theils damit der Richter bey

Schöpfung der Erkanntnuß ohne weisere verzögerliche

Rückfrage entweder die Tortur , oder die Straff nach

den Kräften des Uebelthäters schicksam abzumessen irn

Stand seye , und nicht etwann die verhängte Tortur,

oder Straff , so an dem Thäter seiner Leibsschwäche



halber nicht kann vollzogen werden , wiederum mit dop¬

pelter Beschäfftigung der Gerichtsstellen müsse abgeän¬

dert werden ; theils aber auch von darumen , damit der

Richter gleich wissen möge , ob die straff - fällige Manns¬

person zum Kriegsdienst tauglich seye ? wenn etwannbe-

wandten Umständen nach befunden wurde , vor Schö¬

pfung eines Urtheils auf dessen Abgebnng zur Attli ' - r

höheren Orts einzurathen.

Nun ist in Betreff des lUilitsr - Standes weiters

auzumerken , und kann ohnedem von niemanden miß-

kennet werden , was große Nutzbarkeit daraus entstehe,

wenn man kriegstüchtige Leute , welche sich in minderen

Verbrechen vergangen haben , zu Lscrouten abgiebt.

Dergleichen Leute werde » eben andurch von dem Müs-

stggang , und Lasterleben abgezogen ; es sind auch weni¬

ge Uebelthätere in der Bosheit soweit verhärtet , daß

sie nicht auf gute Art zur Besserung sollten gebracht

werden können . Es giebt vielmehr die vielfältige Erfah¬

rung , daß gruudliederliche Auswürflinge in Uilitsrj

sich gebefferet , und hernach zu wackeren , dem Pul - Iioo

sehr nützlichen Soldaten , und OlNoisrs sich erschwun¬

gen , und statliche Dienste geleistet haben . Es erfordert

also rruiy pul - lies , st polilios , daß man von jenen

Menschen , die durch mindere Verbrechen dem gemeinen

Wesen Schaden zugefüget , einen Nutzen zu ziehen be¬

stießen seye , und uiitereinüens solche Legre um ihres

eigenen Bestens willeg , zu einery besseren Lebenswandel

bringe.

Aus diesem Grundsatz , und in der billigsten Ab¬

sicht , boshaft - junge Leute durch dieses ergiebige Mittel
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wiederumj auf guten Weg zu führen , und zugleich dem

gemeinen Wesen nützlich zu machen , haben Jhro Maje¬

stät geordnet , den nachgesetzten Halsgerichten zu ihrem

Nachverhalt mitzugeben , daß , sooft starke , diensttaug?

liche Mannspersonen in kleinen Oriminsl - Verbrechen ein-

kommen , sie Halsgerichten zwar den IncpiiHtions - Pro-

ceß , um von der That , und den etwannigcn Mitge-

spännen Rechtsbeständig versichert zu seyn , der Ordnung

nach abzuführen , jedoch vor deren Aburtheilung solchen

Vorfall nebst Beyschließnng berieten , und des Beschau¬

zettels an das Obergericht anzuzeigen , und sich daselbst:

ob der lagnisit zur Mliu abzugeben , oder mit dessen

Aburtheilung fürzugehcn seye ? anzufragetz , und den

Bescheid zu erwarten haben.

u m . 3t ' o.

^rtienlum  26lnm.

Wegen Ausgrabung der to . den Körpern , wegen Her-

ausgebung der Tauff - Trau - und Todenschei-

nen , dann wegen der von geistlichen Perso¬

nen in ensum , s ! verilns aliler eru ! non

possit , pro eerlistonlione eorporis Veüoli

abzugeben habenden Auskünften.

Wenn in diesen Fällen von Seiten der Geistlichkeit

sich einiger Widersetzlichkeit angemaffet würde , ist der

höchste Befehl , daß sich der in dem Landesfürftlichen

ki - sAmaticsI - Gesetze vom LZ . März 1765 . vorgeschrie-

denen klaren Ausmessung wortdeutlich , und unver-
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brüchig nachgeachtet werden solle . Weshalbendie nachge¬

setzte Halsgerichten in einer dergleichen Vorfallenheit

ganz ungesäumt ihre beachtliche Anzeige an das Ober¬

gericht zu erstatten haben.

u m . 4 ' o.

^ ü r tl ! . ZUü tzplnim 18vum.

Wird eine Ausnahme beygesetzt , daß von einigen

Personen die Zeugenaussage in ihrer Woh¬

nung abzunehmen seye.

Es ist in diesem § plin l8vo . geordnet worden , daß

fürs künftige wenigstens in jenen Oriminal - Fällen , die

an Leib , und Leben gehen , auch die sonst befreyte Stan-

despersonen ihre Zeugenaussage über die vorhaltende

Fragftücke vor ihrer Gerichtsbehörde mündlich abzule¬

gen schuldig seyn sollen . Hierbey ist aber zugleich die

höchste Willensmeinung , Paß alle Richtere , welche der-

ley Aussagen aufzunehmen haben , überhaupt dahin an¬

zuweifen seyen , womit die besonders ansehnliche Personen,

die sehr alte , und kranke , auch die Weibspersonen von bes¬

serem Stand in ihren Wohnungen durch abordneude Onm-

missarien constiunret werden können , und sollen ; Wor-

nach also alle Gerichtsstellen sich zu achten haben.

u m . 5t » .

^rtieulum  38vum.

Anmerkungen , welche in Betreff der Tortur zum

geheimen Unterricht der Oriminul - Richtern

zu dienen haben.

In diesem 38ten Artikel ist gesetzgebig bestimmet wor-
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den : wie es mit der Tortur zu halten seye?

deme annoch nachfolgende Maßregeln zum

geheimen Unterricht , und genauen Nachver¬

halt der veiminal - Richtern hier beygefüget

werden.

Erstlich : Der Stadt - oder Landrichter,Emberuffung

Landgerichtsverwalter , und überhaupt der - ^ " ^ E^

jenige , deme die Bewerkstelligung der Tor - und Wundarj,

, ^ tes jur Tortur.

tur zu besorgen oblieget , hat den Tag,

und Stund zur Vornehmung der Tortur zu

bestimmen , und solch bestimmte Zeit dem

Freymann , wie auch den beyzieheuden Leib¬

und Wundärzten Tages vorhero , oder da

es derenselben Entfernung erheischete , noch

ehender zu dem Ende andeuten zu lassen , da¬

mit der erstere ( ohne jedoch zu wissen , was

für Grade vorzunebmen seyen ? ) sich hierzu

mit allen Tortursinstrumenten fertig halte,

die letztere aber hierbey zu erscheinen , und

für den Fall der Noth mit Labungsmitteln,

Aderlaßzeugen , Pflastern , und sonstigen Er¬

fordernissen , womit dem Iiiqnisi ' ten allenfalls

schleunigste Hülffe verschaffet werden möge,

sich vorzusehen wissen . Welch - letztere auch der

vorzunehmenden Tortur beständig beyzuwoh-

nen haben , damit von ihnen die Auskunft

bey jedem Grad gegeben werde , in wieweit

derselbe ohne unwiederbringlichen Schaden

des Inquisiten nach Beschaffenheit seiner Glied?



588

Massen , und seiner Leibeskräften getrieben

werden könne ? Beynebens ist

Dei,iuto . c,ui - Andertens : Dem Gefangenwarter , Hut-

renden nüch¬

tern zu halten , stock , oder Frondlener , der den zu lorquiren

kommenden Inguisitsn unter seiner Obsorge

hat,  aus das schärfeste einzubinden , und zu

untersagen , daß er an dem Tag der vorzu¬

nehmen kommend - peinlichen Frage keinen

von denen in seiner Verwahrung befindlichen

Inqui - siten einige Speiß , oder Getränk zum

Fruhestuck abreiche , auf daß der zu torgni-

rende zu desto mehrerer Empfindung der

Schmerzen nüchtern , und nicht etwan durch

übermässigen Trunk einigermassen wohl gar

der Vernunft beraubet seye , dabey aber den¬

noch , daß es just um ihne zu thun wäre , nicht

errathen könne . Wenn e § nun

Wegen Vsr . Drittens : Auf die Tortur ankommet , und

//eymann ^ s . der Inquisit über die vorläuffig ausser dem

Entkleidung Marterort vorgenommene gütige Befragung,

des InHuiniten » ^ .

und Ueberbrin . und angedrohete scharffe Frage lm Laugnen

gungindieMar , beharret so ist jhme nach der in der Hals-

tergruben . ^ ^ ' '

gerichtsordnung ^ rtlo . 38vo Lpdo 9no , vt

§pko lato , gegebenen Maßgab der Frey-

mann vorzustellen . Diese Vorstellung beschie-

het folgendergestalten : es wird nämlichen der

Freymann in das Verhörzimmer beruffen,

und dem Inguisitsn an die Seite gestellet,

wo  sodann der Richter mittelst einer kurzen

Anrede den Iiuxuisiten seines halsstärrigen



Langnens halber gegen den Freymann gleich¬

sam anklaget , und ihne demselben übergiebt,

ans daß er Frcymann , weilen die Güte nicht

fruchte , seiner Pflicht gemäß mit der Schärffe

aus dem Inguisiten die Wahrheit bringen

solle . Worauf der Freymann den Inguisitcn

mit rauhen Worten angehet , und ermahnet,

daß er es nicht dahin ankommen lassen solle,

daß er Freymann aus ihme durch grausame

Marter die Bekanntniß erpressen müsse.

Ea auch solches Zureden des Freymanns

nichts verfanget , wird Inguisit vor das Ver¬

hörzimmer hinaus gefuhret , und daselbst der

Eisen entlediget , so weiters aber in die , ei¬

nem fürchterlichen finsteren Gewölb allent-

halben ähnliche Torturskammer hinabgcbracht,

und allda der Inguisit männlichen Geschlechts

bis auf das Hemd , und Beinkleider ausge-

zogen , eurer Weibsperson über zu ihrer ehr¬

lichen Bedeckung die nöthige Leibskleider , je¬

doch kein Leibstuck , oder so genanntes Mieder

angelaffen.

In dieser Mittelweile hat der Freymann

von dem die Tortur NiriKirenden Richter ln

geheim den Unterricht zu erhalten , mit was

für einer Gattung , auch mit wie viel Gra¬

den der Tortur der Inguisit zu belegen , und in

was Maß hierbey die Schärffe anzuwenden

seye.

Nach solch - erhaltenen Unterricht verfü-
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get sich der Freymann eben in die Marter-

kamntek hinab , wohin ihme der Richter mit

seinen Beysitzern , und Amtsschreiber nach-

solget . Welche peinliche Halsgerichts - vom-

imssiolt daselbst an einem mit Teppich

überlegten Tisch , auf welchem ein mit 3.

Lichtern versehener Leuchter , ein Crucifir,

und der Schreibzeug bereit stehet , sich der-

gestalten zusammen setzet , daß dieselbe , und

insonderheit der die Tortur leitende Richter

dem Inquisilen beständig in das Angesicht

sehen , und dessen hierbey bezeigende Geber-

den beobachten könne . Wornach dann weiters

mit der 1 ' errkion , und den zuerkannten Tor¬

tursgraden der vorgeschriebenen Ordnung nach

sürzuschreiten ist.

Lbbeyden ? ° r - Viertens : Bey den Verbal - und « esl>

,iUo . . s - Vor - l ' si - rrkions - Vorgängen ist auf keine eigentli-

gängen auf ei-

„e Zeitfrist juche Länge der Zelt zu sehen , sondern man

sehe » ? pfleget hiemit ganz langsam sürzugehen , auf

daß der Inqulsi ' t mit der Pein selbsten nicht

übereilet werde ; dahingegen ist bey Verneh¬

mung der darauf folgend - wirklichen Tortur

auf die Zeitmaß , binnen welcher die Torturs¬

grade Rechtsbehörig zu vollführen sind , ge-

nau Acht zu haben . Was nun

Grundsatz we - Fünftens : Die Zeitdauer der Tortur

gen der Zett - ^ ^

dauer - ey der anbetrifft , da bleibt zur Grundregel hiemit

w . rkl . chen Tor- überhaupt festgestellet , daß ein Grad nicht

über eine Viertelstund , und die ganze Tor-
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tur nicht über eine ganze Stnnd dauern sol¬

le . Was aber

Sechstens : Insbesondere die Zeitbe - Dictzfäai « .

. . . Matzregcl » für

stllmnuttg der wirklichen Tortur anbetrlfft , r,e, , urthenspre.

da bleibt forthin der » vernünftigen Ermessen ch « ndennichter.

des urtheilsprechenden Richters heimgeftellet:

ob selber nach den verschiedenen Umständen

der That , der vorhanden - minderen , oder

stärkeren Beschwerung , nach Beschaffenheit

der Person , und der schwächer - oder stärke¬

ren Kräften einen Grad der Tortur auf

eine ganze Viertelstund , oder auf eine halbe

Viertelstund , oder etwann auf wenigere Mi¬

nuten zu bestimmen , Wohlerwogenermassen

für gut befinde ? worinnfalls derselbe nach

Maß der Tortursarten den Unterschied zu

beobachten hat ; ob bey einem Grad der

Schmerz unausgesetzt fortdaueret , oder ob

der nämliche Grad mit Absätzen unterbro¬

chener vorgenommen wird ? Ist der Grad

mit fortdaurenden Schmerzen , wie bey dem

Däumlen , und in böhmischen Landen bey

den übrigen Graden , so ist der urtheilfällen-

de Richter ( ausser gar schweren Miffetbaten)

nicht eben verbunden , bey jedem Grad auf

eine ganze Viertelstund den Antrag zu ma¬

chen , sondern kann nach vernünftigen Er¬

messen jeden Grad auf wenigere , allenfalls

auf fünf Minuten herabsetzen . Wäre aber der

Grad, ' wie in österreichischen Landen das



Schnüren , und Foltern mit drey Absätzen

untertheilet , so kämt der urtheilsprechcnde

Richter zwar auf jeden Absatz fünf Minuten,

somit auf den ganzen abgetheilten Grad , be¬

sonders in gar großen Verbrechen eine ganze

Viertelstund äusmessen , jedoch stehet dem¬

selben gleichwohlen bevor , bewandten Umstan¬

den nach sowohl die Absätze , als den gan¬

zen Grad auf wenigere Minuten im Beyur-

theil einzuschränken . Dahingegen

Wie auch für Siebentens : Der oxequirende Richter,

den vxequirenr oder derjenige , so nach dem gefällten Bey«

den Richter,der .

die Tortur zu urthell die Tortur zu bewerkstelligen hat,

leiten hat . insgemein an den Ausdruck , und Vorschrift

des Urtheils pflichtschuldig gebunden ist , und

dasselbe nach aller Strenge zu vollstrecken

hat . Es kann jedoch auch in diesem Punct,

was nämlichen die durch Beyurtheil erkenn¬

te Zeitdauer der Tortur anbelanget , als in

einer sehr haicklichen , und verschiedenen Zu¬

fällen unterworffenen Sache , nicht wohl eine

beständige gewisse Maß vorgeschrieben werden,

sondern es wird hierinnfalls dem vernünfti¬

gen Ermessen des exequirenden Richters , wel¬

cher die Tortur zu « UriKiren hat , in soweit:

ob die Peinigung nach Gestalt der Personen,

der Umständen , und der sich ergeben können¬

den Zufällen entgegen dem ausgefallenen Bey-

urtheil in etwas abzukürzen seye ? allemal

sreye Hand gelassen ; überhaupt aber wird
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- glcichwohle » denen die Tortur leitenden Rich¬

tern so viel zur Richtschnur mitgegeben , daß '

selbe insgemein die Tortur nach der in dem

Beyurtheil ausgedruckten Zeit zu vollziehen

haben , somit der vernünftigen Willkuhr des

die Tortur leitenden Richters lediglich die

Abkürzung der Pcinigungszeit ( jedoch nicht

aus blosser Gunst , Mitleiden , und eigen be¬

liebiger Nachsicht , sondern allemal ans einer

erheblichen Ursache , wenn es nämlichen die

Umstande , und billigmässige Beweggründe

emes gähling hervorgebrochenen Unfalls also

erheischen ) anheimgestellet bleibe : wie im

widrigen , wenn diesfalls entweder ans dem

I ' orliirsl - I ' rolocttll , wo allemal die Ursachen

der abgekürzten Tortur anznmerken sind, - oder

aus der Aussage der Beysitzern eine gebrauchte

Eigenmächtigkeit des exeliuirettden Richters

sich vcroffcnbaretc , derselbe von dem Ober¬

gericht gestalten Sachen nach zur gebühren¬

den Straffe zu ziehen seyu würde . Und zn-

malen

Achtens : Die Zeit , wie lang nämlichen Bemerk,, » -

der Inquislt bey jedem Grad die Marter

schon ausgeftanden ? und damit hierinfalls t ' dems » de

kem Lxeess begangen werde , dem Richter h < ,be „ ,

genau bewußt seyn muß , anbey sich biswei¬

len ergeben kann , daß wegen einer entzwi-

schen kommenden Ohnmacht , oder eines an¬

deren Unfalls mit der Tortur durch einigen '

IV . Band . 38
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Die Dorneh»

mung der

Daumschrau«

den betreffend

Zeitraum still zü stehen seye , so ist unum¬

gänglich nöthig , daß der die Tortur leitende

Richter ( jedoch ohne des Inqu ! s ! tens Bemer¬

kung , als welchem die vorgeschriebene Peini¬

gungszeit nicht bekannt scyn muß ) sich eine

Uhr , und zwar vorzüglich eine verläßliche

Sanduhr vor Augen zu legen habe . Wobey

anzumerken , daß die Zwischenzeit , binnen

welcher von der Schmerzenfüllung nachge¬

lassen , und innengehalten wird , in die An-

daurung der Torturszeit nicht einzurechnen

komme , folgsam durch solchen Zeitraum die

Sanduhr umzukehren , oder da es eine Sack¬

uhr wäre , die Minuten der abgebrochenen,

und wiederum fortgesetzten Tortur genau

anzumerken seycn . Was nun

Neuntens : Die Tortursgrade , und de¬

ren Verschärffung anbetrifft , da ist bey den

Daumschrauben ( welche , wenn sie in dem

Beyurtheil mitbegriffen , allemal vor ande¬

ren Peinigungsartcn als der erste Grad an¬

zulegen sind ) in den böhmischen , und öster¬

reichischen Landen in der Anwendung kein

wesentlicher Unterscheid.

Diese Gattung der Tortur wird insge¬

mein , und von darumen unausgesetzt vorge-

uommen , weilen die einmal zwischen solches

Instrument eingepreßte Daumen andurch ihre

meiste Empfindung verlieren , folgsam bey

Wiederholung dieser Peiuigungsart die Fül-
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mal minder , als das erstemal wäre , oder

eine allzulange Mittelweile ausgesetzt werden

müßte.

Es hat dahero das Däumlen ( wenn es

aus wichtigen Ursachen einer gar grossen

Verstockung rc . nicht etwann auf die ganze

Viertelstund zu erstrecken befunden wurde)

insgemein nicht über eine halbe Viertelstund

zu daureN ; in welcher Zeit der Freymann

bemeldtes Instrument mit dem Schrauben¬

schlüssel an den Schraubenspindeln wechsel¬

weise ganz langsam in soweit zusammen zie¬

het , bis die in solchen eingelegt - beyde Dau¬

men gleichsiach , und dergestalten gepresset

sind , daß die weiche Theile derselben schon

fast aufzuspringen anscheinend Es müssen

aber die Daumen nicht weiter , als bis an

die erste Glieder , und zwar nur in soweit

eingeleget werden , daß dieselbe ausser dem

Daumstock biegsam bleiben , und andurch nicht

selbsten gedrucket werden , weilen solchenfalls

hieran eine Lähmung zu besorgen wäre.

Dieser Grad der Daumstöcken wird auf

zweyerley Art verschärffet:

Imo . Wenn während der beschehendett

Zusammenschraubung dem Freymann befoh»

len wird , die Daumstöcke auf - und niederzu»

bewegen , weilen hierdurch die zusammengc-

38  *
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preßte Flachsen , und Muskukn wechselweise

sowohl oben , als unten angespannet werden.

26o . Da auf Anordnung des Richters

von dem Freymann mit dem Schrauben¬

schlüssel ' auf das obere flache Theil des Daum¬

stocks , in der Mitte der darunter eingepreß¬

ten Daumen , jedoch nicht gar zu gewaltig

(massen ansonsten das Blut unter den Nä¬

geln hervorspritzen dürffte ) geschlagen , oder

geklopfet wird ; durch welche Erschütterung

des Daumenftockes die Schmerzen von den

darein eingcpreßten Nerven des Daums in

dem ganzen Leib empfindlich werden ; und

ist solche Verschärffung derAnschlagnng nicht

über zwey - oder höchstens dreymal vorzll-

nehmen.

DondcrSchni 'i - Zehentens : Bey dem Grad der Schnü-

rung von vor-

wärts auf böh - rung von vorwärts auf böhmische Art ist zu

misch « Are . beobachten:

Imo . Hat der Freymann jedesmal zwey

Handknebeln mit auf jedem derselben aufgc-

wundener 12 . Ellen langer Schnur zur Tor¬

tur mitzunehmen , damit in Erforderungsfall,

und bey gähcr Zerreißung einer Schnur

gleich die zweyte angeleget werden könne.

Wobcy zu merken , daß in einer solchen Vor-

fallenheit die Umwindungen der Schnur nicht

mehr so hoch , und so vielfach , als ansonsten

können veranlasset werden , Massen Inljiiisit

andurch mehr gepeiniget würde , als das Ge-



setz ausmeffet , sondern ha zum Beyspiel auf

einer starken Mannshand 14 . Umwindungen

thunlich , in der vierten hingegen die Schnur

entzwey gerissen wäre , so kann bey neuer¬

dings angelegter Schnur die Umwindung nur

zehenmal vorgenommen werden ; weilen an¬

sonsten um die Schnürung höher zu treiben,

die erste vier nothwendig doppelt geschehen

müßten.

26o . Die Anzeichen , daß dieser Grad

der Schnürung schon in seiner Gränze sp-

plieiret worden , bestehen in deme : daß er¬

stens:  nach Ebenmaß der Länge des Vor¬

derarms schon 12 . 13 . auch bis 14 . Umwin¬

dungen der Schnur , bis nahe vor dem Bug

des Ellbogens beschehen sind ; zweytens:

daß zwischen jeder derley Umwindung das

Fleisch über die Schnur ganz roth , und blau-

licht hervorsteige ; und drittens:  daß beyde

Armen schon durch diese Schnürung gänzli¬

chen zusammenstossen.

3liä . Die Verschärfung dieser Schnürung

kann jenen Falls , wenn der Inquisit sehr

scharff anzugreiffen , auf Izweyfache Art be¬

schehen ; erstens:  wenn die Umwindungen

der Schnur noch etwas enger , als einen

Finger breit angeordnet werden , weilen hier¬

durch die Anzahl der Schnürungen , welche

bis gleich vor dem Bug des Ellbogens lan¬

gen müssen , vermehret wird ; zweytens:
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wenn nach jeder Umwindung nach vorheri¬

ger Anziehung der Freymann mit dem in

Händen habenden Knebel die Schnur auf-

und nieder beweget , wodurch die Nerven der

Haut noch mehr irritiret , folglich ganz noth-

wendig ein grösserer Schmerz verursachet wird.

DonderSchnü , Eilftens : Beobachtung bey der Schnü¬

wärts auf öfter- rung von rückwärts nach österreichischer Art.

seichische Art . Imo . Diese Peinigungsart wird ( wenn

durch das Beyurtheil dieselbe nicht einfach

angeordnet , oder auf zwey Bände einge-

schränket ist ) gemeiniglich in 3 . Absätze , oder

Bände , deren jeder höchstens Minuten

dauret , abgetheilet , und beschiehek der erste

Band mit einfacher Anleg - oder Umschlingung

des kürzeren Theils der Schnur , das zweyt-

und dritte Band aber mit zweymalkger Uiy-

schlingung des längeren Theils der Schnür

über die ^ unekur beyder am Rucken mit der

Oberfläche zusamm - und mit den Ballen aus¬

wärts gelegten Händen . Wobey ^ zu bemer-

fssN , daß bey Anlegung des dritten Bandes

die Schnur von darinnen eben nicht öfters,

als zweymal umschlungen werde , weilen eines

Theils der Raum der Gelenken von den Bal¬

len bis an den Knöchel , welch - letzterer die

Weichung der Schnur verhinderen , und also

nicht selbst beleget werden muß , eine öftere

Umschlingung nicht verstauet , anderen Theils

anch durch eine öftere llmschsingnng der
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men , und andurch der Schmerz vielmehr ver¬

minderet , als vergrößeret würde.

S6ö . Nach jedem Band der Schnürung

pflegt man die Schnur abnehmen , und In-

quisiten seine gepeinigte Hände vorweisen

zu lassen , um ihne allenfalls andurch zur

Bekanntniß zu bewegen ; da aber solches eben

nichts fruchtet , wird nach solcher kurzen Mit¬

telwerte mit Anlegung des zweyt - und re-

spoetivv dritten Bandes fürgegangen;

3t ! o . Die Verschärffung sothaner Tor-

quirungsart wird durch öfteres Nachlassen,

und heftigeres Anziehen der Schnur , inson¬

derheit aber auch andurch bewirket , wenn

der des Inquisiteus Hände am Rucken zu-

sammhaltende Freymannsknecht während - je¬

dem Bande des loquisitens Hände eine auf

die andere abwärts schiebend öfters beweget,

allermassen andurch die Schmerzen um so

empfindlicher werden ; anbey ist

4lö . Zu erinneren , daß bey besagter

Schnürung an jener Seite , wo der Freymann

stehet , und die Schnur anziehet , die Hand

des lllcsuisitens mehr , als die andere leide,

und dahero bisweilen zu geschehen pflege,

daß an derselben durch das zweyte Band

unten am Gelenke die Haut in etwas aufge-

wetzet werde , in welchem Fall dann der

Bedacht dahin zu nehmen , womit bey dem
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. dritten Band die Schnnr solchergestalten an»

geleget werde , daß der Freymann auf der

anderen Seite zu stehen komme , folgsam auch

die andere Hand den mehreren Gewalt des

Anziehens der Schnur zu empfinden habe.

Von der Folie . Zwölftens : Bey der Folterung , oder

* " " * reiter Aufziehung auf der Leiter nach böhmischer

Art ist in Acht zu nehmen:

Imo . Die Vollstreckung dieses Grads

betreffend , da werden zuförderist dem Inqu ! -

«iten , da er noch auf der Erden stehet , die

Heyden Hände auf dem Rucken kreuzweis mit

einem Finger dicken , und 8 . Ellen langen

hanffenen Strick dergestalten zusammengebun-

den , daß dieser Strick in der Mitte doppelt

genommen , in selbem in besagter Mitte mit

Durchziehung der zwey Enden des Stricks

eine Schlinge gemacht , und mittelst dieser

Schlinge die beyde rückwärts kreuzweis ge¬

legte Hände des Inyuisitens in den ^ uneln-

ren der 6s, - porum , nämlichen unter den

Knöcheln recht fest zusammenzufassen kom¬

men . Rstch also befestigter Schlinge , und zu¬

sammengefaßten Händen wird dieser Strick

doppelt über die zwey Knöcheln geleget , so¬

dann das rechte Ende des Stricks zwischen

der linken , nnd rechten Hand auf der rech-

" ten Seiten des rückwärts stehenden lnt > uis1-

tens durchgeschoben , ingleichen wird der linke

Gtrick gleicherrnaffen auf der linken Gesten
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des Inquisilens zwischen beyden Händen durchgezogen,

und sodann die zwey Ende des Stricks drey - oder

viermal um beyde Hände , nnd zwar sowohl unter - als

ober den Knöcheln kreuzweis gebunden , und endlichen

mit zwey - oder drey Knöpfen dergestalten befestiget,

ans daß sowohl derselbe gar nicht weichen könne , als

auch die zwey erstbesagte Ende des Stricks auf jeder

Seiten zwey Ellen lang herunterhangen.

Damit diese Bindung deutlicher entnommen werde,

ist in der suli lVro . 3lio . beygeruckten Beylage der

neuen peinlichen Gerichtsordnung in li § ,u - s 3lis Islere

l mn . der also gebundene Inguisil sut » 6 , dessen in der

bchörigen Stellung zusammengefaßte Hände sub II,

dann dieser durchgeschlungene Strick in seiner eigentli¬

chen Dicke sut > IV , entworffen.

Nach dieser also beschehenen Bindung helffen die

Knechte des Scharffrichters dem bis auf die Beinklei¬

der entblößten Inquisiten auf die Leiter , und setzen

denselben auf dessen Spröffeln also nieder , damit die

' rückwärts gebundene Hände des lnguisiten an dem

fünften Sprössel der Leiter , von oben an zu rechnen,

angebunden werden können ; dem also sitzenden Iiujiii-

silen werden mit den auf jeder Seiten herunterhangen¬

den zwey Enden des Stricks , so in li ^ ura 3lia Islsry

l mo . sulr bl . angemerket sind , die Hände auf dem be¬

sagten fünften Sprössel der Leiter angebunden . Damit

diese Anbindung richtig beschehe , kommet weiters zu

bemerken , daß die Hände nicht unter , sodern ober dem

f lnften Sprössel gebundener zu legen ; ferners , daß so¬

dann die beyden Ende des Stricks 3 . bis llbkk
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das Kreuz der Händen mit jedesmaliger Umwindung

um den fünften Sprösse ! fest zusammenzuziehen , und

sodann mit zwey , oder drey Knöpfen diese Umwindun¬

gen also zu verfestigen , damit selbe nicht weichen kön¬

nen , Massen sowohl an der Bindung der Händen des

Inquichitens , als auch an der Befestigung der übrigen

zweyeu Enden des Stricks au dem fünften Sprossen

der Leiter , und der dießfälligen Sicherheit alles gelegen

ist . - Dann sollte die Bindung entweder an den Sprossen

der Leiter , oder an den Händen des Inquisitens gäh-

ling , und währender Anspannung Nachlassen , oder wohl

gar gänzlichen aufgehen , oder zerreißen ; so müßte noth-

wenhig der ganze Körper desselben , indeme er ohnehin

auf dep Leiter schreg lieget , durch den Gewalt der Um¬

drehung des auf der Walzen befindlichen , und an die

Füsse d,es Inyuisiten festgemachten Stricks von der Lei¬

ter abgerissen werden , und also mit grosser Beschädi¬

gung , und höchster Gefahr des Lebens herunterstürzen.

Die Stellung , wie der Inquisil bey dieser Anbin¬

dung fitze , ist , wie sie etwas seitwärts zu sehen , in

L ^ ner » 3lirr lalsrs 2äo . sulr wie sie aber in der

geraden lUs in die Augen fallet , sulr U , gezeichnet;

Pie Vorbildung aber der also an dem fünften Sprösse!

gebundenen Händen wird eben allda sub L « . entworffen.

Noch besser , und deutlicher hingegen ist diese eigentliche

Lage der also angebundenen Händen Lmtors 3t ! « . sulr

L . dreyfach vyrgestellet.

Weiters werden dem Inquisiten nach an den fünf¬

ten Sprosse ! besagtermassen beschehener Befestigung d ? r

Händen , heyde Füsse mit eifern 2 . Ellen , und T lau-
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drey - bis viermaliger Umwindung , und zwar ober den

äusserlichen Knöcheln des Unterschenkels zusaMmgebnn-

den . Gleich ober dieser Bindung wird ein Z Ellen lan¬

ger , und in der Mitten ein wenig eiugeschnittener , zwey

Zoll dicker , etwas breiter hölzerner Knebel auf beyden

Schienbeinen des Inyui ' si ' tens Überzwergs geleget , nach - ,

deme vorhero in der Mitten dieses Knebels ein - einen

starken Mannsdaumen dicker , und 6 . Ellen langer hanffe-

ner Strick mit einer Schlingen befestiget worden ; wel¬

cher Strick , nachdeme der Knebel auf die Schienbeine

des lnquisnens schon geleget ist , zwischen beyden Fer¬

sen des Inguistten rückwärts über die Bindungen , mit

welchen die zwey Füsse des Inquisiten zusammengefasset

sind , hinunter hanget , und mit dem anderen Ende in

dem auf der Walzen befindlichen Hacken fest angema-

chet wird , und sodann die Handhebeln dieser Walzen

in solange umgedrehet werden , bis dieser Strick nicht

mehr an den Spröffeln der Leiter anftosse , sondern ganz

frey angespannet seye , dann die Füsse des Inquisttens

hierdurch ganz gleich , und ansgestreckt zu liegen kom¬

men , jedoch ohne daß durch diese Ausstreckung dem zu

lorguiregden noch ein Schmerzen verursachet werde.

Dieser also auf die zusammengebundene Füsse des

Inquisiten gelegte Knebel samt dem darauf in der Mitte

befestigten Strick ist in der snlr Nro . 3lio . der pein¬

lichen Gerichtsordnung angeführten Beylage in Esters

Imo Lauras 3u ' sv sub k ' . L L > . , und wie er schon

. auf den Füssen des In ^ uisiten festgemachet ist , io

siAursv 3UaS ' latsr « 26o « uk L angemerket . Die
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Walzen , auf dessen Mitte der Hacken zu ersehen , und

auf welchem der andere Theil des an dem Knebel mit

> einer Schlinge geknüpften Stricks befestiget wird , ist

ohnehin schon in li ^ ura 3tis laters Imo sub L . « K 6.

angeführet worden.

Wenn dieses alles sowohl in Ansehung der Anbin¬

dung der Händen an die Leiter , als auch in Ansehung

des an die untere Walzen befestigten anderen Endes

des Stricks , und der hierdurch beschehenen gleichen , je¬

doch noch nicht schmerzlichen Ausdähnung der Füssen

des Ingiilsilen beschehen , haltet der zu den Handhebeln

der Walzen bestimmte Knecht des Freymanns mit dem

Gesteht gegen die gerichtliche voinmissarien stehend,

einen dieser Handhebeln dergestalten fest , daß der Strick

sowohl , als die fFüsse in dieser besagten gleichen Lage

bleiben , wie ex 3tia latere T < lo snlr k ' . die

Stellung dieses Knechts zu entnehmen.

Der Scharffrichter stehet mit dem rechten Fuß um

einen Sprössel tieffer , als des Inguisiten Füsse langen,

zur rechten desselben etwas seitwärts auf der Leiter,

damit er dem zu torquirenden in das Gestcht sehen

könne , und den linken Fuß , auf daß er desto leichter

stch seitwärts lenken könne , läßt er durch dir Sprössel

hinunter hangen.

Pie linke Hand giebt er unter den Rucken deskliguisi-

ten , und mit der rechten haltet er denselben unter dem

Bauch bey dem Bindel der Beinkleider , damit bey besche-

hender Anziehung der Inquisi ' t nicht gcshling , sondern nach,

und nach über dieSvrossen der Leiter hinunter komme,

und er Scharffrichter in den letzten Minuten dieser Pcini-
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gungsart den Inguisiten mit dem Leib hin , und her be¬

wegen könne , auf daß die Ausdähnung bis zu den voll¬

kommenen Grad gleichförmig beschehe . Diese Stellung

des Scharffrichters vor angehender Folterung ist ! n

li ^ ura 3lir » Islers 26o sub 8 . , dann bey dieser wirk¬

lich vorgenommenen Peinigungsart in der nämlichen

Figur Istsre 3tio ebenfalls sub 8 . entworffen.

Hinter der Leiter stehet auf der Erden ein anderer

Knecht des Scharffrichters , welcher die zusammenge¬

bundene Füffe des Inguisiren beständig vorwärts schie¬

bet , damit selbe nicht an den Sprösseln der Leiter an-

ftoffen , weilen durch die Stemmung der Fersen an den

besagten Sprösseln die Ziehung gehemmet würde.

Die Stellung dieses Knechts ist in li ^ ur » 3rin In-

t « rs 2tlo snb 6 . , und in Malers 3lio ebenfalls sul»

V . entworffen.

Es ist also in Esters 2 < Io dieser dritten Figur die

genaue Vorstellung angebracht worden , wie alles zu

den Grad der Folterung , ehender selbe annoch wirklich

empfindlich , zubereitet seyn muß , samt den wahren Stel¬

lungen des Inguisitens snb H . , des Scharffrichters sub

8 . , des Knechts , welcher einen Handhebel fest , und zur

weiteren Umdrehung bereit haltet , sub k ' . , des zweyten

Knechts , so hinter der Leiter die Küsse des Inguisileu

vorwärts schiebet , sub 6 . , dann der Lage der ange¬

bundenen Händen des lnguisiteus snb I, . , und endli¬

chen mit Bemerkung der damals seitwärts zu sehenden,

und hauptsächlichen bey der wirklichen Folter sodann

zu bemerkenden Theilen seines Körpers , als derScbul-

terhöhe , oder Luinmi luimeri sulr l ) . , der Flachsen des
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grossen Brust - Uuseuls ( welcher die Achselhöhle mit aus¬

machet ) sulr v . , und der ganzen Achselhöhle sulr k.

Damit aber diese erstbesagte Theile des luyulsitens

von beyden Seiten in dieser Stellung gesehen werden

mögen , ist in ooilom latsro 26o sulr U . der In ^ uisil,

wie dessen oberer Leib in der geraden Innis von vor¬

wärts mit beyden Schnlterhöhen sub 6 . , dann beyden

Flachsen der grossen Brust - IVluseuIn sulr v . zu betrach¬

ten kommet , abgezeichnet worden.

Da nun dergestalten die Zurichtung zur wirklichen

Folterung beschehen , wird dem In ^ uisiten neuerdings

von den Gerichts - Nommisssriis zugesprochen , die Wahr¬

heit lieber noch ehender zu gestehen , als es auf diese

so empfindliche Peinigung ankommen zu lassen.

Bey ferneren Verneinen wird nach der von dem

Inyuisiten ertheilten , und bevor ausgezeichneten Ant¬

wort , dem bey den Handhebeln sulr k ' . stehenden Knecht

anbefohlen , ganz langsam die Walzen anzuziehen , wo

sodann die Stund , und Minute , in welcher dis erste

Umdrehung beschiehet , sä prolocollum zu vermerken,

indeme damals dieser Grad wirklich attfaUget.

Nach dieser sowohl , als auch nach jeder derley

Umwindung kommet hauptsächlichen zu beobachten : daß

der die Handhebeln der Walzen tliri ' Sirende Knecht des

Freymanns selbe also fest halte , damit die Walze we¬

der vorwärts , noch zuruck im mindesten beweget werde,

sondern in der nämlichen Lage bleibe , wie fie nach jeg¬

licher Umwindung zu stehen gekommen , müssen ansonst

durch die Zurucklassung der 6rs ^ us lorlnrao allzeit

anwiederum gcminderet , durch die weitere Anziehung
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aber unbillig nach Wiükuhr rdieses Knechts verschärffet

würde.

Es hat also dieser Knecht mit den in Händen hal¬

tenden Handhebeln der Walzen nicht die geringste Be¬

wegung zu machen , ausser es werde die Umdrehung von

den Gerichts - Oommisssrien angeordnet ; diese Umdrehung

aber wird nach Eintheilung der in dem Beyurtheil aus¬

gemessenen Zeitmaß ( allermasseu ansonst , wo . keine Zeit¬

länge durch das Beyurtheil bestimmet ist , insgemein der

Grad der Folter 15 . Minuten zu dauren hat ) nach,

und nach anbefohlen , bis die Ausdähnung des Inguisi-

ren seine Vollkommenheit erreichet hat.

Wobey annoch ganz besonders in Acht zu nehmen,

daß diese Umwindungen jedesmal langsam , mW nicht

stark , sondern nach , und nach , und also in mehreren

Absätzen beschehe , » nassen ansonsten durch die gähe An¬

ziehung der Handhebeln ganz leicht eine Imxation des

Armbeins , nnd Abreissung der I ^ Ksmenten erfolgen,

und also dem laguislten ein unwiederbringlicher Scha¬

den zugefüget werden konnte.

26 o . Die AnzeichtM , daß diese Folterung wirklich

in ihrer Vollkommenheit seye , sind folgende : wenn Er¬

stens:  der Körper des Inguisitens nach , und nach so

ausgedähnct wird , daß die beyde Hände schon rückwärts

nmgedreheter nach Proportion des Inguisiten über dein

Kopf zu sehen . Zweytens:  wenn die Schulterhöhen,

oder Luminuin Immer ! unterwärts gestellet sind . Drit¬

tens:  wenn die Achselhöhlen , oder Osvilss sxillari«

ganz verlohren . Viertens:  wenn die Flächsen des

grossen Brust - Aluseuls , welcher die Achselhöhle mit-
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ausmachet , samt der allda befindlichen Haut beyderseits

also angespannet ist , als wenn solche zerreisscn wollte,

und die Haut gleichsam glänzend scheinet . Endlichen

Fünftens:  wenn bey der Achselhöhle ein Schnapper,

oder Kracher zu hören , welches ein Zeichen ist , daß

durch die bisherige Anspannung der Kopf des Armbeins

von der Fläche der ^ rticulstions - HHHle sich gehoben

habe , nach welchen Schnalzer nicht mehr kann angezo¬

gen werden.

Damit dieser - , tlrailns I ' ortursv in seiner vollen

Maß aller Möglichkeit nach erkläret werde , ist in vor-

bemeldter Beylage i ! § urs 3u ' a Iskorv 3lio sub - V . der

Inqnisit , wie selber nach sattsamer Ausdähnung auf

der Leiter etwas . seitwärts zn sehen , dessen durch die

Folterung unterwärts gestellte Schulterhöhen , oder

8 ' immum Inimori sut , 0 , die vollkommen ausgespannte

Flächsen des grossen Brust - AI,,seu ! s sub 0 . , als welche

die in Valero 2 < 1o dieser Figur snb X . angemerkte Ach¬

selhöhle verdecket , und vermehren machet , genau gezeich¬

net ; snk L . ist die Stellung des Scharffrichters , dann

dessen zwey Knechten « ulr X . L , nicht minder « uli

AI . die vier Handhebeln der Walzen angemerket.

Um nun von allen Gegenden diese Stellung der

wirklich gänzlichen vollzogenen Folterung begreiflich zu

machen , ist in dem nämlichen Islsrv 3lio sulr Xl . der

nach vollkommenen Grad der Folterung vorwärts an¬

zusehende Ingnisit , und sub II . , wie selber nach der

Seiten zu besichtigen kommet , vorgcstellet , und in allen

dreyen ersterwähnten Vorstellungen die Lage der ange-

buttdenen Händen » nl - X . , die Schulterhöhen « ub 6 . ,
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und die Brust - UiiKeuIn sub 0 . entworffen ; wo anbey,

wenn man die ! n 6 ^ nra 3tir » latere 23o besagtermas-

sen unter eben diesen ^ . itteris ausgeworffene , mit den

in latere 3t ! o bemerkten Schulterhöhen , und Flachsen

des grossen Brust - lVluseuIs , dann die Hände des In-

yuisiten in L - atere 26o suli I, . mit dessen Händen in

lästere 3t ! o sul » L . samt der beyderseitigen Lage des

Inquisitens suli zusammenhaltet , sich die Wirkung

dieser durch die Folterung erfolgten Lxleosioo , und

Verdrehung der Armen , und dießfälliger Theilen ganz

leicht begreiffen läßt.

' 3uo . Diese Peinigungsart , wenn selbe zu ihrer

Vollkommenheit nach Vorgesetzter Ordnung getrieben

wird , kann durch keine erlaubte Mittel verschärffet wer¬

den , ausser daß , wenn einer von sonderbarer starken

Oomplexion ist , bey welchem schon fast in den letzte¬

ren Minuten der Tortur kein Kracher , oder Schnalzer

zu hören gewesen , selber von dem Scharffrichter ganz

langsam mit dem Leib hin , und her zu bewegen , wo¬

durch der höchste Grad der Tortur , nämlich die He¬

bung des Armbeins von der Fläche der ^ rlic - ulations-

Höhle zu Stande gebracht wird.

4to . Die Maßregeln , welche die Hierzu bestellte

Gerichts - 6otnill > 8S3rien bey Vornehmling der Folte¬

rung zu beobachten haben , bestehen in folgenden:

Der erste Gegenstand dieser Obsicht ist , damit dem

lnquisiten die Folterung nicht also spplieiret werde,

daß er dieselbe nicht in seinem vollkommenen Grad em¬

pfinde ; d . ieses beschiehet , wenn mau genau Acht hat,

ob erstens:  die Schulterhöhen unterwärts gestcllet?

IV . Band . 39
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änderte ns : ob die rückwärts verdrehte Hände des

Inguisilen über den Kopf a proporliono seiner Grosse

zu sehen ? drittens:  ob die Achselhöhle sich schon fast

gänzlichen verlohren ? viertens:  ob ein Schnalzer,

oder Kracher bey den Achselhöhlen zu hören gewesen?

fünftens:  ist besonders zu verhüten , daß der die

Handhebeln der Walzen umdrchende Knecht desScharff-

richters nicht nach beschehener Umwindung anwiederum

etwas Nachlasse , indeme während dieser Zeit der Nach¬

lassung der Inguisit eine ungemeine Erleichterung em¬

pfände ; endlichen , und sechstens:  ist hauptsächlichen

bey diesem Grad nicht zu gestalten , daß dem während

dieser Peinigung ein Wasser verlangenden Inguisiken

selbes abgereichet werde : cs wäre dann , daß auf Be¬

fund des anwesenden « lei , und t ' lururKi wegen

zustossender Ohnmacht dieses die Noth erforderte.

Der zweyte Gegenstand der bey dieser Peinigungs-

art von den Gerichts - l ' ommksssi - ien zu tragenden Sorg¬

falt ist , damit dem lnguisi ' ten die Folter nicht also sp-

plieiret werde , daß er hierdurch einen unwiederbringli¬

chen Schaden leiden möchte,  und bestehet selbe in fol¬

genden : damit

Erstens : Der Scharffrichter ermahnet werde,

die Bindung der Händen au den fünften Sprossen der

Leiter also sicher zu machen , damit selbe nicht etwann

gähling entzwey reisse , wodurch schon besagtermassen

geschähe , daß bey Anziehung des an dem Knebel befe¬

stigten Stricks der Inguisit von der Leiter stürzete.

- Andertens : Damit die Umdrehung der Handhebeln

an der Walzen langsam , und nach , und nach , dann in
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mehreren Absätzen bcschehe , indeme ebenfalls erwehn-

termassen durch eine gähe , und übereilte Anziehung der

Inijiusil lahm werden dürffre.

Drittens : Auf daß nach erfolgten Schnalzer , oder

Kracher keine weitere Anziehung , oder Umdrehung der

Handhebeln der Walzen vorgenommen werde , dann in

diesem Fall könnte eine Lnixstion des Armbeins , und

Abreissung der L . i ^ üM6aten beschehen.

Wie dann auch ferners durch die dabey entstehende

allzuheftige Ausdähnung des Ruckgrads , und des darin¬

nen sich befindlichen Rückenmarks , oder inelluNss 8pi-

nslis ein Schlagfluß erfolgen würde : nebst deine stünde

auch ein heftiges Blutspeyen , oder Hsmopikisls zu be¬

sorgen , welche theils durch die Anspannung , theils durch

die Oompesssion der Brust sich ganz leicht bey weite¬

rer Ausdähnung ergeben würde : ingleichcn , und

Viertens : Ist wohl zu bemerken : daß nach voll¬

endeter Folter die Nachlassung der Walzen nicht gäh-

ling , sondern langsam beschehe , weilen ansonsten durch

die allzuheftige Schmerzen , so diese gähe Nachlassung

verursachete , eine Ohnmacht , oder auch eine Zerrüttung

des Rückenmarks erfolgen müßte , auf welche sich ganz

leicht eine ksrshsi ' s , oder Lähmung ergeben dürffte.

, Schlüßlichen kommet eben bey diesem Grad auch

zu merken : daß bey jeder Umdrehung der Walzen der

anwesende kli ^ sieus , und OliirurKus genaue Obsicht

auf den Inguisiten zu tragen , und die Lage seiner Glied¬

massen sowohl , als die Stärke , oder Schwäche des zu

torguirenden wohl zu überlegen , dann nach diesem Be¬

fund ihre gewissenhafte Aeufferung ( welche besonders

39  *
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bey den letzteren Anziehungen von denOom-

missarlen jedesmal anzuverlangen ist ) zu er-

theilen haben.

und ^ Reckung in Dreyzeheutens : Zum Aufziehen , oder

»er ruft . Folterung in der Luft nach österreichischer

> Uebung ist die Alsoliins samt Zugehörnngen

in der snd lV : 4to . der peinlichen Gerichts¬

ordnung einkommenden Beylage sub 6 § ura

3lis latsre Inio . L 2 < io , dann auf was

Weise andurch der Inguisit in die Luft

aufgezogen , und gerecket werde ? abgeschilde-

' ret , und ausführlich erkläret.

Dieses Aufziehen , öder Recken in der

Luft wird eben , wie die österreichische Schnü¬

rung , in dreymaliger Abtheilung dergestalten

unterbrochener vorgenommen , daß der lngui-

sil ein - so anderesmal bey einer Ellen hoch

von der Erde in der Luft zu hangen kom¬

met , sohin aber jedesmal nach Verlauff höch¬

stens 5 . Minuten wieder vollkommen auf die

Erde herab , und das Aufzugseil ganz sachte

nachgelassen werde ; und pfleget solches Auf¬

ziehen das erstemal ohne , das zweytemal aber

mit Einhängung an die Füffe eines 25 . pfün-

digen , und das drittemal nachAbthuung die¬

ses kleineren , mit Einhängung eines grösseren

46 . Pfund schweren Gewichts zu beschehen.

Wenn nun die Bosheit des Inguisi ' tens

anch eine Verschärffung dieser Tortursalt

erforderet , so bestehet solche in deme , daß



der Freymann , das von dem hieran in der

Luft Hangenden Ingnisiten angespannte Seil

drey , oder vier Spannen hoch ober der Wal - ^

zen der Aufzugs - KIseilin « mit den Fingern

einer Hand ergreiffet , solches in etwas zu

sich ziehend noch mehr anspannet , und sohin

gähling wiederum auslaffet , als wodurch der

Körper des lnqui ' siten geschüttlet , und durch

solche Erschütterung ihme In ^ uisUen ein weit

heftigerer Schmerzen , als durch das Aufzie¬

hen selbst verursachet wird . Pahero auch

diese Art der Verschärffung , die man insge¬

mein das Schnellen nennet , bey jedesmaligen

Aufziehen ohne , und mit den Gewichtern

nicht öfters , als höchstens dreymal unter¬

nommen zu werden pfleget.

Bey Vornehmung des erftbesagten Auf¬

ziehen , oder Schnellen ist der Bedacht zu

nehmen, - daß das Aufziehen jedesmal ganz

langsam , wie auch das Schnellen nicht all¬

zustark , und dermassen beschehe , daß zwar

andurch die Mäuslein der Achselgelenken mit¬

telst ihrer Federkraft « xteinliret werden , je¬

doch aber das Armbein ans ihrer Lage an

dem Schulterblatt nicht Herausweiche , so durch

daS allzugähe Aufziehen , oder allzuftarke

Schnellen verursachet werden könnte , aller-

maffen durch eine sich also ergebende L . uxs-

ilon nicht allein all - weiter - peinlicher Für-

gang hinterstellig gemacht wüfde , sondern
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Don der

Feuertortur.

auch dem Inqumikkii zu einem Nachtheil ge¬

reichen du rffte.

Vierzehentens : Den Tortursgrad des

Feuers nach böhmischer Uebung betreffend,

da ist

Imü . Erforderlich , daß der lnquisit

also , wie schon Hieroben IV . 5tü » 6 ärlion-

Iiim 38vnm vors , zwölftens : erwehnet wor¬

den , auf der Folter vollkommen ausgedähn-

ter liege , indeme ohne bevor beschehener Fol¬

terung dieser Grad niemaleus gegeben wird;

folglichen gehören zur Vernehmung dieser

'Tortursart , nämlichen deS Feuers all - jene

In8lr „ tn6nls , und Personen , welche zu der

Folter erforderet werden , wo sodann uni

den also ausgestreckten Inliuisiien mit dem

Feuer anzugreiffen , zwey angeziindete Bu¬

schen Unschlittkerzen nothwendig . Jeder die¬

ser in der Mitte wohl zusammengebundener

Buschen bestehet aus 8 . Kerzen , welche einer

starken Mannsspanne laug sind , und wovon

eine ungefähr 2 ' /s Loth wäget . Einer dieser

also zusammcngebnnkenen Buschen ist in der

in der peinlichen Gerichtsordnung suli

gtin gngefügten Beylage in li ^ urs 4ks la-

tors lmo snl » . v ) daun die eigentliche Länge,

nnd Dicke der darinn enthaltenen 8 . Kerzen

8 » l » gezeichnet.

Die Ursache , warum jeder dieser Bu¬

schen in der Mitte fest zusammengebunden
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seyn muß , bestehet hierinnen , weilen ansonsten währen¬

der Brennung die Lichter in der Hand des Freymanns

auseinander rutschen , oder Wohl gar eine , oder die an¬

dere Kerzen auf den Leib des Inguisiten fallen dürffte.

Es können aber nur Unschlitt - und nicht Wachs¬

kerzen zu dieser Peinigung genommen werden , indeme

die Wachskerzen niemalens eine so grosse Flamme von

sich gebe » , als die Peinigung des knqmsitetis erforde¬

ret , dann auch dieselben wegen der Dünne des Dachts

bey wirklicher äppNcirung des Feuers viel leichter er¬

löschen würden.

S6o . Der Tortursgrad des Feuers ist folgender¬

gestalt vvrzunehmen , und zu vollziehen . Gleich nach

Verlanff der für den Grad der Folterung bestimmten

Zeit , während welcher die Ausspannung des Leibs ob-

bemeldtermasseu geschehen ist , wird dem Freymann in

jede Hand ein schon beschriebener Buschen brennender

Uuschlittkerzen gegeben , sodann wendet sich derselbe der-

gestalten um , daß er des Inguisilens Füsse zwischen den

seinigen habe , und mit seinem Kopf gegen des zu tor-

qmrenden Brust stelle , dann die in beyden Händen hal¬

tende , und angezündete Kerzen zur Brennung bereit

halte , wo entzwischen die Handhebeln der Walzen von

dem Knecht des Scharffrichters mit aller Behutsamkeit

aus den Hieroben bey der böhmischen Folterung angeführ¬

ten Ursachen , ohne mindeste Bewegung fest zu halten

sind.

In dieser Stellung wird dem lnguisilen eine ganz

kurze Erinnerung , nicht länger auf der Unwahrheit zu

beharren gemacht , und bey desselben fortdanrender Laug-
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iiung , da ehcbcvor seine hierauf ertheilte Antwort aus¬

gezeichnet worden , dem Scharffrichter anbefohlen , die

Peinigung mit dem Feuer vorzuuehmen.

Die Anrede , so zwischen der Folterung , und Kie¬

seln Grad der Tortur dem Inquisilen von Seiten der

Gerichts - Oommisssrien beschiehet , muß von darnmen

ganz kurz , und zwischen beyden Graden nur ein kleiner

Zwischenraum von ungefähr ein - oder zwey Minuten

seyn , Massen ansonsten der Ingni ' sit die Schmerzen der

Folterung länger , als die für solchen Grad festgesetzte

Zeit betraget , erdulden mußte.

Nach also dem Freymaun erthcilteu Befehl , die

wirkliche Brennung vorzuuehmen , fahret derselbe mit

den also angezüudeten Kerzen dem Inqnisileu auf die

beyden Seitentheile der Brust , oder IrUsrs peelori ' s in

der mitteren Gegend zwischen der Achsel , dann der

Weiche ( Uw genannt ) und zwar in die Rundung 3.

bis 4mal herum , jedoch mit dieser Behutsamkeit , damit

die in den zwey Buschen eingebundene erstere Kerzen

mit dem Dacht an den Leib des zu toi - qiiirenden an¬

kommen , von den übrigen aber die Flammen auf die

zu brennende Theile spielen , von daruyien auch der

Freymann die zwey Bund Kerzen etwas schrcg halten

muß.

Während dieser also beschehenden ersten Brennung

wird die Stund , und Minute vermerket , indeme damals

dieser Grad der Tortur seinen Anfang nimmt.

Diese auf jeder Seiten gleichsam durch drey runde

Zirkel zu beschehcude Brennung wird während der Zeit-

frist von 15 . Minuten ( wenn nämlichen eine ganze
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Viertelstund für diese Peinigungsart zuerkennet worden)

10 . bis llmal wiederholet ; wo folgsam solche Trennung

» prvporUons des Zeitraums sich verminderet , wenn

durch Beyurtheil eine kürzere Zeit zu diesen Grad be¬

stimmet worden.

Damit diese Art der Peinigung um so viel deutli¬

cher entnommen werden möge , ist dieselbe in der sulr.

3 «io . der allgemein peinlichen Gerichtsordnung an¬

gefügten Beylage in li § ura 4ta Isters 860  vollkommen

entworffen , und zwar

8ulr ist der Inqmsit , wie selber etwas von der

Seite nach vollzogener Ausdähnung während des Grads

des Feuers auf der Folter anzusehen kommet;

8ub L . ist die hierzu erforderliche eigentliche Stel¬

lung des Freymanns ; sulr 6 . sind die durch die unter¬

wärts gedrähte Schulterhöhen verdeckte Achselhöhlen;

and v . die Weiche , oder so genannte Ilis des Inquisi-

tens ( zwischen welcher , und der Achselhöhle die Tren¬

nung vorzunehmen ) sub L . die beyde Warzen der Brust,

welche , wie schon weiters anzuführen kommet , mit dem

Feuer zu verschonen.

8 „ Ir 1 ? . die zwey angezündete , und etwas schieff

an den Leib des lursuisilens zu haltende Buschen Un-

schlittkerzen , und

8ulr L . . die gleichsam in einem Zirkel durch diese

Peinigung gcbrennte Flecke des Leibs angemerket.

Ingleichen ist sulr 6 . der die Handhebeln der Wal¬

zen festhaltende Knecht des Freymanns ; dann sulr IN.

der hinter der Leiter stehende Knecht , welcher in Er-
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forderungsfall die brennende Buschen der Lichter ab¬

putzet , zu ersehen.

8 „ b L . ! t . K . ist der ln < suisit , wie er nach vollzo¬

genen Grad der Brennung gänzlichen seitwärts , und

sulr lir . X . ) wie selber in der geraden Linie anzusehen,

entworffen , in welcher letzteren Stellung die beyden

Brustwarzen des zu toryuirenden snd L ; die verdeckte

Achselhöhlen sub ( - ; die eigentliche runde Zirkel , oder

Flecke der Brennung sub I, ; dann die Weiche dessel¬

ben , als allwo die Brennung sich endiget , suk v . sich

ganz deutlich vor Augen stellen.

Die Vollkommenheit dieses Grads lasset sich blos

allein hierdurch bestimmen , wenn nämlichen während

der zu diesem Grad bestimmten Zeitfrist diese erwehnte

Brennung mit den gewöhnlichen Wiederhohlungen voll¬

bracht worden ; und ist dessen , daß nämlich diese Art

der Peinigung nicht aus anderen Umständen kann er¬

messen werden , der eigentliche Grnnd hierinnen , weilen,

da die Beschaffenheit der Haut nicht einerley ist , sie bey

einem ehender , als bey dem anderen roch wird , und

auch die Wasserblasen des gebrennten Oberhäutleins

nach Oomplsxion des lngulsitens früher , und später

auffahren , nicht minder keineswegs bey jedwederen hie

Schurffen , und Rufen der Haut , oder sogenannte 6eu.

slss zum Vorschein kommen.

3l > ö . Bey diesem Feuergrad ist als eine Verschärf-

fnng anzusehen , wenn die jedesmalige Brennung nicht

von beyden Seiten zugleich , sondern beförderist auf ei¬

ner , und nach dessen Endigung auf der anderen Seiten

beschiehet , weilen solchergestalt die Zeit des Leidens ab,
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getheilet wird , und der lnqui ' sit anstatt auf einmal,

nach , und nach den Schmerzen des Feuers empfindet.

Jngleichen kann dieser Grad andurch verschärftet

werden , wenn in den besagten Theilen des Inquisiten,

nämlich zwischen der Achsel , und der Weiche dieBren-

nung nicht immer auf dem nämlichen Ort beschiehet,

sondern jedesmal eine frische Haut mit dem Feuer an¬

gegriffen wird ; Massen , da auf den schon gebrennten

Orten der Schmerzen anNoch fortdaueret , derselbe an-

wiederum auf den neuerdings gebrennten Theilen ent¬

stehet.

4tü . Die Obsicht der Gerichts - Oommisssrien hat

dahin zu gehen , damit bey der Feuertortur entgegen

die vorgeschriebene Maßregeln zur Beschädigung des

lnquisitett kein Lxeesa begangen , auch unter anderen

besorget werde , daß die Vulieula der durch die Bren-

nung etwann aufgezogenen Wasserblasen , und die sich

zeigende Schürften , oder so genannte Orustse durch die

Anreibung des Dachts der Lichtern nicht weggestreiffet

werden , weilen hierdurch eine Austrocknung der Haut,

eine tiefe Entzündung , und endlichen eine in die dar¬

unter liegende klusculn dringende heftige Vereyterung,

oder Suppuration entstehen könnte ; wie auch daß die

Brüste des Inquisiten , und derselben Wärzlein , oder

psj » ,' lli » e mit dem Feuer nicht berühret werden , weilen

die zärtere Haut an selben sich leichtlich entzünden , und

diese Entzündung in die drüsigte , und gefährlichste Thei-

le der Brust dringen dürffte . Wo übrigens die bey die-

s m 6rsätt Tortnrav ebenfalls von Seiten des anwe¬

senden kl » ) slci ' , und kd ) ' rur § i genauest zu tragende



620

Von dem

Gebrauch der

Beinschrau¬

be » .

Obsicht hauptsächlichen bestimmen muß , in

wieweit entweder nach vomplexion des zu

lorguirenden , oder wegen zustossend - besonde-

rer Umständen derselbe mit dem Feuer ange¬

griffen werden könne.

Fünfzehentens : Den Gebrauch der Bein¬

schrauben betreffend , da ist schon in der pein¬

lichen Gerichtsordnung ^ ru ' eulo A8vo . ge¬

meldet worden , daß diese Tortursart keinen

besonderen Tortursgrad ausmache , sondern

nur auf jenen Fall , wenn eines aus den sonst

gewöhnlichen Tortursinstrumenten nicht an¬

gewendet werde » kann , nachhülfflich zu ge¬

brauchen seye . Wenn also bewandten Um¬

ständen nach auf den Beinschrauben , oder

spanischen Stiefel zu erkennen befunden wird,

so kann selber an einem , oder wohl auch an

beyden Fussen , jedoch nicht zugleich , sondern

von einem auf den anderen dergestalten angele¬

get werden , daß das untere flache Eisen un¬

ten an den Waden , und das obere gebogene

Eisen hievon über das Schien - und Waden¬

bein zu liegen komme ; welche beyde Eisen

dann an ihren beyden Enden mit dem Schrau¬

benschlüssel an den Schraubenspindeln wech¬

selweise ganz langsam in soweit zusammen¬

gezogen werden können , bis die Hayt des

gepreßten Wadens ganz fest angespannet

ist , und gleichsam aufspringen zu wollen

anscheinet.
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Diese schmerzliche Pressung der Flächsen , und Ner¬

ven des Wadens solle nach den hierobea lV . 5to » 6

^rliculum 38vum . V6 .- SU sechstens , und vers . neuntens:

einkommenden Maßregeln insgemein ( wenn nicht etwann

bey grossen Böswichten dieser Grad simpliciter , und

unbestimmt , somit gemeiner Ordnung nach auf 15 . Mi¬

nuten , oder auch ausdrücklich auf eine ganze Viertel¬

stunde zuerkenuet wird ) sonst nur eine kalbeViertclstund

dauren ; und kann diese Peinigungsart allenfalls mit

deme verschärffet werden , daß der Freymann , jedoch

nicht mit der Hülse , sondern nur mit dem Knöpfet,

oder Spitze des Schraubenschlüssels auf das obere Theil

des spanischen Stiefels klopfe ; als wodurch die darun¬

ter gepreßte Flachsen , nttd Nerven erschütteret , und

die Schmerzen durch den ganzen Körper empfindlich

werden.

Es muß aber solches Klopfen nur gelind , auch nicht

öfters , als höchstens dreymal , und bevor noch die Zu-

sammenschraubung ihre volle Maaß erreichet hat , be-

schehen ; desgleichen auch die Zusammenschraubung des

spanischen Stiefels selbst besonders behutsam an beydcu

Spindeln gleich wechselweise zu unternehmen ist , aner«

wogen sonst andurch gar leicht das Schienbein geschri-

cker , oder wohl gar gebrochen werden könnte.

Wobey weiter zu bemerken , daß , nachdeme dem

Inguisiten nach Zielgebuug des Beyurtheiles auf einem,

oder beyden Füssen die Schraubsticfeln angeleget , und

mittelst durch den wechselweise angcfteckten Schraub-

schlüffel beschehener beydcrseitiger Umwindung der

Schraubspindeln dcrgcstalten befestiget sind , daß sie auf
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Waden beyderseits anliegen , jedoch aber von dem zu

rorquirenden noch kein Schmerz gefühlet werde , folg¬

sam der Freymann den also angesteckten Schraubschlüs¬

sel zur weiteren , und bey erster Ruckung empfindlichen

Umdrehung bereit haltet , so ist hierauf der Ingu ! s ! t

ernstlich zu ermahnen , die Wahrheit , ohne . es auf diese

Peinigung ankommen zu lassen , viel lieber zu gestehen.

Und da dieses nichts fruchtet , wird dem Freymann an¬

befohlen , den Schraubschlüssel an den Schraubspindeln

umzudrehen ; womit also dieser Grad seinen Anfang

nimmt , somit die Aufzeichnung der Stunde , und Mi¬

nute , in welcher der InguisU mit dieser Peinigung an¬

gegriffen worden , zu beschehen hat.

Es hat demnach der Freymann bey jedesmahl ihme

hierzu ertheilten Befehl an alle Schraubspindeln nach,

und nach die Hülsen des Schraubschlüffels anzustecken,

und die Umdrehung überall dergestalten gleich vorzuneh-

men , damit auf keiner Seite eine engere Zusammen¬

schraubung beschehe , Massen ansonst der InguisU auf ei¬

nem Fuß mehr , als auf dem anderen gemarteret würde.

Diese Anordnungen der Umdrehungen wird nach

Eintheilung der für diesen Grad bestimmten Zcitfrist im¬

mer wiederholet , in solang , bis die Peinigung ihre Voll¬

kommenheit erreichet hat.
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^rtieulum 43tium.

Wie es zu halten , wenn Jemanden die Gnad erst

auf dem Richtplatz kund zu machen ist?

Wenn von höchsten Ort einem Miffethäter die Le¬

bensgnade mit dem Beysatz ertheilet wird , daß er die

Todesängsten anszustehen habe , und ihme die Gnade

erst auf dem Richtplatz kund zu machen seye , da ist zu

beobachten , daß solchen Falls dem Verurtheilten sein

Todesurtheil der gewöhnlichen Ordnung nach vollstän¬

dig angckündet , und er zum Richtplatz ausgeführet,

auch erst daselbst der Freymann von dem Bannrichter,

oder sonst dazu bestimmten , und zur genauesten Geheim¬

haltung cigcnds angewiesenen Gerichtsperson in der

Stille , und ganz unvermerkt wegen der vorhandenen

Gnadertheilung instruiret werden solle ; wo sodann von

demselben die öffentliche Anfrage zu beschehen hat : Ob

keine Gnade vorhanden seye ? worauf der Bannrichter,

oder sonstige Gerichtsperson , welche dahin abgeordnet

zu werden pflegen , die Gnade des Lebens verkündet:

wasmassen nämlichen Jhro Majestät rc . rc . wie es näm¬

lichen die kormslia der ^ KArruistion nach ihrem weite¬

ren Jnnhalt mit sich bringen . Es hat demnach der

Driminsl - Richter eine sogeftalte Begnädignng bey sonst

unausbleiblich - empfindlicher Ahndung ganz geheim zu hal¬

ten , damit vor der Zeit unter dem Volk hievon nichts

kund werde , minder aber dem Delinquenten was zu

Ohren komme » möge.
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^rtl ! ovm ! Zpkum llmum vvrs . viertens.

Ob sich des Vergleiteten vor kudlieirung seines

Straffurtheils gefänglich zu versicheren seye?

Es ist in dem Tert des neuen Oriminsl - Rechts

unter anderen geordnet , daß das sichere Geleit nicht

länger daure , als bis die Erkanntnuß ergehet , und

wenn solche Erkanntnuß ergangen , eben andurch das

Geleit aufhöre ; und dieses aus dem gerechten Beweg¬

grund : weilen der salvus Oonäuelus nach dem rechtli¬

chen Endzweck zu Vertheidigung der Unschuldigen , nicht

aber zum Schutz , und Durchhelffung der Schuldigen zu

dienen hat.

Nachdeme nun der wortdeutliche Ausdruck des l ' ex-

ins vermag , daß die Wirkung des sicheren Geleits von

Zeit der ergangenen Erkanntnuß aufhöre , so schließet

sich von selbst , daß der Richter , um sich des schuldig

befundenen Thäters zu versicheren , nicht allererst die

rublioaUon des Urtheils abzuwarten habe.

Gleichwie aber bedenklich gefunden worden , solch-

nähere Erläuterung dem Tert einzuverleiben , so wird

hiemit allen Ci - immsI - Richtern anbefohlen , daß sobald

entgegen einen Vergleiteten durch ordentlich beschlossene

Oriminsl - Erkauntnuß eine Todes - oder Leibsstraffe ver¬

hänget worden , nach solch geschöpfter Erkanntnuß der

vergleitet gewesene , und nunmehro schuldig befundene

Thäter alsogleich , somit annoch vor derselben kubliea-

rion mit Arrest beleget werden solle.
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^6 56l ! § püum llmunr vers » 5.

In Betreff der aus Ueberdruß des Lebens besche-

henden Gotteslästerung.

Es hat die leidige Erfahrung mehrfältig gegeben,

daß einige im Müssiggang , und Untugenden erwachsene,

oder sonst übel erzogene Leute aus Kleinmüthigkeit,

und Ueberdruß ihres elenden , und gemeiniglich laster-

vollen Lebens , um solches abzukürzen , und durch einen

geschwinden Schwerdschlag zu Ende zu bringen , den ver¬

zweifelten Entschluß gefastet , eine mit der Todesstraffe

belegte Unthat , und zwar meistentheils gotteslästerische

Unternehmungen mit Zerbreche und Zerschlagung des

Erucifires , oder anderer heiligen Bildnissen , und derley

Entehrungen wissentlich und vorsätzlich zu begehen , und

auch solchergestalten ihren Endzweck erreichet habem

' Da nun die Lasterthaten mit solchen Straffen , die

den Thätern am empfindlichsten fallen , zu belegen sind ^

somit nicht zugegeben ist , daß Böswichte , denen das

Leben zum Ueberdruß , und der Tod zum Vergnügen ge¬

reichet , zu ihrem erwünschten Ziel des voreilenden Todes

gelangen mögen , so ist die höchste Verordnung , daß ans

jenen Fall , wo nicht auf blossss Angeben der Uebelthä-

tern , sondern aus den Umständen selbst mit Grund sich

äusseret , und darstellet , daß eine Gotteslästerung im

änderten Grad sallermaffen in Ansehen des erst - und

dritten Grads es bey den in der peinlichen Gerichtsord¬

nung ausgesetzten Straffen allerdings zu bewenden hat)

IV » Band « 40
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nur allein aus Lebensverdruß , und daraus entstandener

Begierde zu sterben , verübet worden , iu Verhängung

einer empfindlich - und zugleich wohl abgemessenen Straffe

mit folgenden Unterschied der Personen , und der That

fürzugehen seye . Und zwar

Erstlich : Wenn die Zerbrech - und Verunehrung des

Crucifires , oder anderer heiligen Bildnissen von Jeman¬

den begangen wird , der nicht über 16 . Jahr alt ist , noch

eine besondere Bosheit bey der Ausübung der That ver¬

spüren lasset , sondern die Lästerung aus einer Kleinmü-

thigkeit , Melancholey , und Lebensverdruß ohne einen

eigentlichen Vorsatz , Gott oder seine Heilige ernstlich zu

lästeren , und zu schimpfen , bescheheu ist , eine solche

Person beyderley Geschlechts solle in ci « Zucht - oder Ar¬

beitshaus mit Anschlagung eines Eisens zur Arbeit auf

eine geraume , dem Verbrechen gemäße Zeit verschaffet,

auch jezuwcilcn nach Bcwandniß der Person , und der

That schärffer , oder gelinder mit Peitschen von dem Ge-

sangenwarter heimlich gezüchtiget , sodann bey verspüren¬

der Besserung des Lebens wiederum entlassen werden.

Wenn hingegen

Andertens : Eine solche Missethat durch Veruneh¬

rung der heiligen Bildnissen verstandeuermassen aus Le¬

bensverdruß von Jemanden verübet wird , der 16 . oder

mehr Jahr alt ist , oder auch etwas darunter , dabey

aber eine besondere Bosheit verspüren lasset , mithin bey

dem trwäio vilso . oder Lebensüberdrüßigkeit eine genüg¬

same Vernunft , und Erkanntnuß des Uebels vorhanden

ist , ein dergleichen Uebclthäter männ - oder weiblichen

Geschlechts solle zu den Tod , welchen er wünschet , und
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verlanget , auch selben wohl verdienet hätte , zwar nicht

verurtheilet , eben darnmen aber , damit er seinen Zweck

des frühzeitigen Todes nicht erreiche , und andere seines

Gleichen hievon ein Abschcuen bekommen , zu einer wohl

empfindlichen , lang anhaltenden Leibesstraffe gezogen,

nämlichen das erstemal in ein Zucht - oder Arbeitshaus

auf 3 . bis 5 . Jahr nach Unterscheid der Umständen ver¬

schaffet , und währender Straffzeit jezuweilen heimlich

in dem Zucht - oder Arbeitshaus durch den Gefangen-

warter , wenn aber der Uebelthäter kein erbländischer

Unterthan ist , allemal öffentlich auf einer Bühne wohl

empfindlich gezüchtiget , und solch - letzteren Falls die Ur-

sach dieser Züchtigung dem Volk kund gethan , endlich

ein solch - ausländischer Volioljuvnt , nach ausgestandener

Straffzeit aus den K . K . Erblanden gegen Hinterlas¬

sung der gewöhnlichen Urphed auf ewig verwiesen wer¬

den . Da aber

Drittens : Von einem dergleichen Missethäter nach

ausgestandener Straffe dieß abscheuliche Laster der Got¬

teslästerung durch Zerbrech - oder Verunehrung desCrUci-

fires , oder anderer heiligen Bildnissen aus Lebensüber¬

druß wiederholet würde , in solchem Fall solle die zwar

mehrmalen verwirkte Lebeusstraffe nicht fürgekehret , son¬

dern der Uebelthäter beyderley Geschlechts , damit er zu

seinem Ziel des voreilenden Todes nicht gelange , in ein

Zucht - oder Arbeitshaus auf Lebenslang in Eisen , und

Bande zur Arbeit verdammet , anbey , wenn es kein

erbländischer Untertkan ist , ihme ein ganzer Schilling

auf dem Rabenstein abgestrichen , sodann solche Uebel¬

thäter währender Straffzeit mit obigen Unterscheid zwi-

40 *
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scheu in - und ansländischen Unterthanen , auch öfters

heimlich , oder öffentlich mit Ruthen gezüchtiget wer¬

den . Damit aber gleichwohlen solche zur lebenslängli¬

chen Bestraffung verurtheilte Personen , wenn sie ihres

Elendes kein Ende zu hoffen haben , nicht gänzlichen in

Verzweiflung gerathen , und andurch etwann zur Ver¬

stockung in ihrer Bosheit , und neuen Unthaten bewo¬

gen werden , so kann denenselben sowohl nach dem an¬

gekündeten Urtheil , als auch nach der Hand mehrmalen

bedeutet werden , daß die von dem höchsten Landesfür-

sten allein zu erwarten stehende Gnade anderst nicht,

als durch eine genugsam versicherte Reumüthigkeit , und

Lebensbesserung erlanget werden könne . Unterdessen

solle man

Viertens : Dergleichen Malefizpersonen neben der

nothwendigen Ziehung mit geistlichen Trost versehen las¬

sen , und dem Gefangenwarter umgeben , daß er auf die¬

se und andere kleinmüthige Leute wohl Acht haben , und

ihnen alle Gelegenheit zur Verunehrung der heiligen

Bildnissen , fremder , oder eigenen ' Entleibung , auch an¬

deren Unthaten benehmen solle.

^ n m . 9 "o

Diese geheime Inslruelion nicht nachzudrucken.

Zur schlußlichen Anmerkung wird hiemit beygeru-

cket , und auf höchsten Befehl ernstgemessen verboten,

daß sich Niemand bey ansonst zu gewarten habend-

empfindlichster Bestraffung anmassen solle , diese ledig¬

lich zum geheimen Unterricht der 6rimiliaI - Richtern ab¬

gesehene Inslruclion Nachdrucken zu lassen.
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Wornach also die gesammte Hals - und Landgerich»

ten , und überhaupt alle Oriminsl - Richter bey sonst auf

sich ladend - schwerer Verantwortung sich unverbrüchig

nachzuachten , und hieran die höchste Willensmeinung zu

vollziehen wissen werden.
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